
Anmeldung für Kurse an der Volkshochschule Pankow * erforderliche Angaben

Familienname *   

Vorname *

c / o

Geburtsdatum

Straße, Hausummer *

PLZ, Ort *

E-Mail*

Telefon (beste Erreichbarkeit tagsüber)*

Telefon: (030) 90295-1700 
Fax:        (030) 90295-1704

Volkshochschule Pankow 
Schulstraße 29 
13187 Berlin E-Mail: vhs@ba-pankow.berlin.de

Internet: www.vhspankow.de

Ich bekomme eine Ermäßigung. (Bitte Kopie des aktuellen Nachweises beifügen.) Ermäßigungsberechtigt sind: Empfänger:innen von Sozialhilfe/ 
Grundsicherung, Bürgergeld, Arbeitslosen- und Kurzarbeitergeld, Wohngeld, Asylbewerberleistungen, Kinderzuschlag sowie Schüler:innen, Studierende 
in Vollzeit, Wehr- und Bundesfreiwilligendienstleistende, Auszubildende, Schulabgänger:innen und Inhaber:innen eines Berlin-Ticket-S oder einer 
Ehrenamtskarte Berlin-Brandenburg.

Ich melde mich für den folgenden Kurs / die folgenden Kurse verbindlich an:

Kurs nummer Kurstitel Entgelt (in Euro)

Teilen Sie uns gern im Vorfeld Ihres Kurses mit, wenn Sie besondere Bedürfnisse in Bezug auf die Barrierefreiheit haben, am besten per E-Mail oder 
telefonisch. Kontaktdaten siehe oben rechts.

Die Berliner Volkshochschulen verarbeiten meine Daten zur Vertragsanbahnung und -durchführung. Mit der Speicherung und Verarbeitung meiner 
freiwillig angegebenen Daten in der Volkshochschuldatenbank erkläre ich mich zum Zweck der Kursdurchführung einverstanden. Diese Einwilligung 
kann ich jederzeit für die Zukunft widerrufen, ohne dass dies einen Einfluss auf die Kursbuchung hat. Die gesetzlichen Regelungen des 
Datenschutzrechts werden bei der Verarbeitung meiner Daten beachtet. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Berliner 
Volkshochschulen. Bei Anmeldung zu einer Sprachprüfung: Ich akzeptiere die Prüfungsordnung / AGB der telc gGmbh (www.telc.net). Für die 
Durchführung der Prüfung „Deutschtest für Zuwanderer“ gelten die Bedingungen der Integrationskurstestverordnung (IntTestV).

Datum Unterschrift

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates

Volkshochschule
Pankow

Familienname * (falls abweichend zu o. g. Person)

Vorname * (falls abweichend zu o. g. Person)

Straße, Nummer * (falls abweichend zu o. g. Angabe)

PLZ, Ort * (falls abweichend zu o. g. Angabe)

Ich bezahle mittels     Lastschrift (siehe unten)      Kreditkarte /     Girocard (EC-Karte), bei persönlicher Anmeldung in den VHS-Servicebüros 

Land Berlin, vertreten durch die Bezirksämter, Gläubiger ID: DE02 BEZ0 0000 0260 26

Die Mandatsreferenznummer erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung / Rechnung. Hiermit ermächtige ich die Berliner Volkshochschulen, Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von den Berliner Volkshochschulen auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ich bin einverstanden, dass zur Erleichterung des Zahlungsverkehrs die grundsätzlich 14-tägige Frist für die Information vor Einzug einer fälligen Zahlung bis 
auf einen Tag vor Belastung verkürzt werden kann. 

Girokontoinhaber:in

  Ein Mehrfachmandat liegt der VHS bereits vor. 

BIC  

IBAN

Dieses Mandat wird erteilt für:     mehrmalige Zahlungen   eine einmalige Zahlung

Datum Unterschrift Girokontoinhaber:in

 Frau      Herr      divers      keine Angabe
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für die Teilnahme an Volkshochschulveranstaltungen
1. Vertrag (1) Der Vertrag kommt mit der Anmeldung zu
einer Veranstaltung und ihrer Annahme durch die Volks-
hochschule zustande. Wird bei schriftlicher und fernmünd-
licher Anmeldung bzw. Anmeldung per E-Mail/online die 
Annahme von der Volkshochschule nicht ausdrücklich
erklärt, kommt der Vertrag mit der Aushändigung der An-
meldebestätigung zustande. Nachträgliche Änderungen, 
insbesondere das nachträgliche Geltendmachen von Er-
mäßigungstatbeständen, kommen nicht in Betracht. (2)
Zum Beleg und als Quittung erhalten die Teilnehmenden 
bei der Anmeldung zu einer Veranstaltung (mit Ausnah-
me der Anmeldung zu Einzelberatungen, Einstufungstests 
und Präsentationen von Volkshochschularbeit) eine An-
meldebestätigung. Die Teilnahmeberechtigung an der
Kinderbeaufsichtigung wird auf der Anmeldebestätigung 
nachgewiesen. Die Anmeldebestätigung ist nicht über-
tragbar. (3) Die Verträge werden unter der Bedingung
geschlossen, dass die im Volkshochschulprogramm ver-
öffentlichte Mindestteilnehmerzahl erreicht wird; dies gilt 
für abschlussbezogene Veranstaltungen mit mehr als
einem Semester Dauer nur für das erste Semester.

2. Leistungsumfang und Teilnahmevoraussetzungen (1)
Der Umfang der Leistungen der Volkshochschule (Ort,
Zeit, Dauer, Kursthema, Bildungsziel) ergibt sich aus der 
Beschreibung im Volkshochschulprogramm in der zum
Zeitpunkt der Anmeldung bekannt gemachten und in den 
Geschäftsräumen ausgehängten bzw. ausgelegten und
im Internet veröffentlichten Fassung. (2) Die Volkshoch-
schule kann die Teilnahme an einer Lehrveranstaltung
von persönlichen und / oder sachlichen Voraussetzungen 
abhängig machen. Soweit möglich, wird über die erfor-
derlichen Voraussetzungen im Volkshochschulprogramm 
und im Internet informiert.

3. Entgelte (1) Über die allgemeinen Regelungen zur
Höhe der Entgelte und über die Ermäßigungsmöglich-
keiten wird mit dem Volkshochschulprogramm und im
Internet informiert. (2) Die Gesamtkosten für jede Ver-
anstaltung (für Vollzahlende und für Teilnehmende mit
Anspruch auf Entgeltermäßigung) werden im Volkshoch-
schulprogramm und im Internet ausgewiesen. (3) Der
Anspruch auf Entgeltermäßigung ist bei der Anmeldung
durch Vorlage des erforderlichen gültigen Nachweises
zu belegen. Eine nachträgliche Ermäßigung gebuchter
Lehrveranstaltungen ist nicht möglich. Für bereits ermä-
ßigte Veranstaltungen wird keine weitere individuelle Er-
mäßigung gewährt.

4. Zahlungsmodalitäten (1) Die Anmeldung verpflich-
tet – unabhängig von der tatsächlichen Teilnahme – zur 
Zahlung der im Programm ausgewiesenen Kosten vor
Beginn der Veranstaltung bei der Volkshochschule. (2)
Barzahlung oder EC-Kartenzahlung erfolgt zum Zeitpunkt 
der Anmeldung und ist nur in den Geschäftsstellen der
Volkshochschule möglich, die die Veranstaltung durch-
führt. (3) Bei der Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfah-
ren wird das Entgelt vor Veranstaltungsbeginn fällig. (4)
Kann eine Lastschrift wegen fehlerhafter Angaben der
Teilnehmenden oder des Teilnehmenden, mangelnder
Kontendeckung oder wegen einer entgegenstehenden
Anweisung der Teilnehmenden oder des Teilnehmenden
an ihre bzw. seine Bank nicht eingelöst werden, so hat
die Teilnehmende oder der Teilnehmende die entstehen-
den Kosten zu tragen. Die Volkshochschule kann in einem 
solchen Fall den Vertrag kündigen und den Kursplatz neu 
vergeben. (5) Zahlung per Überweisung ist nur in Ausnah-
mefällen nach Absprache mit der Volkshochschule mög-
lich. (6) Eine nachträgliche Rechnungsstellung auf den
Namen Dritter ist nicht möglich. (7) In besonders begrün-
deten Einzelfällen kann Ratenzahlung vereinbart werden.

5. Teilnahmebescheinigung Bei regelmäßig erfolgter
Teilnahme an einer Lehrveranstaltung (mindestens 70 %) 
erstellt die Volkshochschule auf Wunsch eine Teilnahme-
bescheinigung. Die erste Ausfertigung innerhalb eines
Jahres nach Beendigung der Veranstaltung ist unentgelt-
lich, für eine spätere Ausfertigung bzw. Zweitausfertigung 
wird eine Kostenpauschale von 10 € erhoben.

6. Organisatorische Änderungen (1) Es besteht kein An-
spruch darauf, dass die Veranstaltung von dem oder der 

im Volkshochschulprogramm angekündigten Kursleiten-
den geleitet wird. (2) Wird eine Veranstaltung aufgrund 
einer zu geringen Zahl von Anmeldungen nicht durchge-
führt, erhalten die Teilnehmenden das bereits entrichtete 
Entgelt und evtl. Entgeltzuschläge, den Kostenbeitrag 
zur Kinderbeaufsichtigung sowie die Verwaltungskosten-
pauschale zurück. (3) Können Teile von Veranstaltungen 
nicht in der ursprünglich vorgesehenen Form durchge-
führt werden (z. B. wegen Verhinderung der Kursleitung 
oder Schließung von Veranstaltungsräumen), bietet die 
Volkshochschule den Teilnehmenden insbesondere durch 
Nachholen ausgefallener Veranstaltungsteile gleich-
wertigen Ersatz. Kann ein gleichwertiger Ersatz nicht an-
geboten werden, oder können Teilnehmende von dem 
Ersatzangebot keinen Gebrauch machen, werden die 
Entgelte für nicht in Anspruch genommene Leistungen 
zurückgezahlt. Einzelheiten dazu sind unter Nummer 9 
Absatz 1 bis 4 geregelt. (4) Schadenersatzleistungen in 
Geld sind – außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit – der Höhe nach auf das Entgelt für den laufenden 
Unterrichtsabschnitt begrenzt.

7. Haftungsausschluss (1) Für Unfälle und sonstige
Schädigungen der Teilnehmenden bzw. Diebstähle oder 
Schädigungen ihrer Sachen während der Lehrveranstal-
tung haftet das Land Berlin nur bei ihm zuzurechnendem 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. (2) Der Ausschluss
gemäß Absatz 1 gilt nicht, wenn die Volkshochschule
Pflichten schuldhaft verletzt, die das Wesen des Ver-
trages ausmachen (Kardinalpflichten), ferner nicht bei 
einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit der oder des Teilnehmenden. (3) Für Unfälle 
und sonstige Schädigungen während des Hin- bzw. Rück-
weges zu bzw. von den Veranstaltungen übernimmt das
Land Berlin keine Haftung.

8. Pflichten der Teilnehmenden (1) Bei jeder Teilnahme
an einer Lehrveranstaltung der Volkshochschule ist die
namentliche Eintragung in die Anwesenheitsliste (durch
Kurzzeichen) erforderlich. (2) Auf Verlangen ist die An-
meldebestätigung vorzuzeigen. Ist dies nicht möglich,
kann die Teilnehmende oder der Teilnehmende von der
weiteren Teilnahme ausgeschlossen werden, wenn die
Teilnahmeberechtigung nicht auf andere Weise nach-
gewiesen werden kann. Dies gilt auch für die Kinderbe-
aufsichtigung. (3) Die Teilnehmerin oder der Teilnehmer
ist verpflichtet, die von ihr oder ihm benutzten Geräte, 
Einrichtungen und Veranstaltungsräume der Volkshoch-
schule sorgsam zu behandeln sowie die Hausordnung
und die Brandschutzordnung der Gebäude, in denen die 
Veranstaltungen stattfinden, sowie eventuelle Rauchver-
bote zu beachten.

9. Rücktritt und Kündigung durch die Volkshochschule
(1) Die Volkshochschule kann vom Vertrag zurücktreten
oder ihn kündigen, wenn eine Veranstaltung aus Grün-
den, die die Volkshochschule nicht zu vertreten hat (z.B.
wegen Verhinderung der Kursleitung oder Schließung
von Veranstaltungsräumen), ganz oder teilweise nicht
stattfinden kann. (2) Die Volkshochschule kann den Ver-
trag während eines Unterrichtsabschnittes mit sofortiger
Wirkung kündigen, wenn die tatsächliche Teilnehmerzahl 
einer Lehrveranstaltung dauerhaft (mindestens an drei
aufeinander folgenden Veranstaltungsterminen) unter die 
unterrichtsmethodisch gebotene Mindestzahl von Teil-
nehmenden sinkt. (3) Wird eine Veranstaltung nicht durch-
geführt, erhalten die Teilnehmenden das bereits entrich-
tete Entgelt und evtl. Entgeltzuschläge, den Kostenbeitrag 
zur Kinderbeaufsichtigung sowie die Verwaltungskosten-
pauschale zurück. (4) Wird eine Veranstaltung nur teil-
weise durchgeführt, werden die Entgelte für nicht in An-
spruch genommene Leistungen zurückgezahlt. Gleiches
gilt für den Kostenbeitrag zur Kinderbeaufsichtigung. Eine 
Rückerstattung der Verwaltungskostenpauschale sowie
von Auslagen für in Anspruch genommene Verbrauchs-
materialien ist ausgeschlossen. In Fällen, in denen eine
Berechnung der erbrachten Teilleistung unzumutbar wäre 
(insbesondere, wenn die erbrachte Teilleistung für die
Teilnehmenden ohne Wert ist), erhalten die Teilnehmen-
den das entrichtete Entgelt, erhobene Entgeltzuschläge, 
ggf. den Kostenbeitrag zur Kinderbeaufsichtigung sowie
die Verwaltungskostenpauschale zurück. (5) Die Volks-

hochschule kann den Vertrag während eines Unterrichts-
abschnittes aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung 
kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere in den 
in Absatz 1 und 2 beschriebenen sowie in folgenden Fäl-
len vor: a) bei nicht erfolgter Zahlung des Entgeltes bzw. 
bei nicht rechtzeitiger Zahlung vereinbarter Raten, b) bei 
fehlenden persönlichen oder sachlichen Voraussetzun-
gen für die Teilnahme an der Lehrveranstaltung gemäß 
Nummer 2 Absatz 2, c) bei gemeinschaftswidrigem Ver-
halten, d) bei beachtlichen Verstößen gegen die Haus-
ordnung. (6) Kündigt die Volkshochschule gemäß Absatz 
5 wegen fehlender persönlicher und sachlicher Voraus-
setzungen für die Teilnahme, so werden gegebenenfalls 
die Entgelte für nicht in Anspruch genommene Leistungen 
wie unter Absatz 4 beschrieben zurückgezahlt.

10. Kündigung und Widerruf durch die Teilnehmenden 
(1) Die Teilnehmende oder der Teilnehmenden kann den 
Vertrag schriftlich, persönlich, per FAX oder per E-Mail in 
der Geschäftsstelle der Volkshochschule kündigen. (2)
Eine telefonische Mitteilung, die Abmeldung bei der Kurs-
leitenden oder dem Kursleitenden oder das Fernbleiben
vom Kurs gelten nicht als Kündigung. (3) Die Kündigung
wird von der Volkshochschule schriftlich bestätigt. Kündi-
gungen per E-Mail können per E-Mail bestätigt werden.
(4) Bei einer Kündigung bis 14 Tage vor Veranstaltungs-
beginn werden das Entgelt, evtl. Entgeltzuschläge sowie
ggf. der Kostenbeitrag zur Kinderbeaufsichtigung unter
Einbehaltung einer Pauschale in Höhe von 6 € erstattet. 
Bei einer Kündigung ab dem 13. Tag bis einen Werktag
vor Veranstaltungsbeginn werden das Entgelt, evtl. Ent-
geltzuschläge sowie ggf. der Kostenbeitrag zur Kinder-
beaufsichtigung unter Einbehaltung einer Pauschale in
Höhe von 12 € erstattet. Entgelte unter 12 € werden in
voller Höhe fällig. (5) Ab dem Tag des Veranstaltungsbe-
ginns besteht kein Anspruch auf Erstattung des Entgeltes, 
evtl. Entgeltzuschläge, der Verwaltungskostenpauschale
sowie ggf. des Kostenbeitrages zur Kinderbeaufsich-
tigung. (6) Weist die Veranstaltung einen Mangel auf,
der geeignet ist, das Ziel der Veranstaltung nachhaltig
zu beeinträchtigen, hat die Teilnehmende oder der Teil-
nehmende die Volkshochschule auf den Mangel schrift-
lich hinzuweisen und ihr innerhalb einer zu setzenden
angemessenen Nachfrist Gelegenheit zu geben, den
Mangel zu beseitigen. Geschieht dies nicht, kann die Teil-
nehmende oder der Teilnehmende nach Ablauf der Frist
den Vertrag aus wichtigem Grund kündigen. (7) Ein et-
waiges gesetzliches Widerrufsrecht (z.B. bei Fernabsatz-
geschäften) bleibt unberührt. (8) Soweit die Teilnahme an 
Veranstaltungen der Volkshochschule aus öffentlichen
Mitteln gefördert wird und die Förderungsbedingungen
weitergehende Kündigungsmöglichkeiten zulassen als in
diesen Geschäftsbedingungen vorgesehen, werden den
Teilnehmenden diese eingeräumt.

11. Urheberschutz Das Kopieren und die Weitergabe von
Lehrmaterialien ist ohne Genehmigung nicht gestattet.
Fotografieren, Filmen und Aufnahmen auf Tonträgern in 
den Lehrveranstaltungen sind ohne Genehmigung nicht
gestattet.

12. Speicherung personenbezogener Daten und Daten-
schutz Zum Zwecke der Verwaltung der Lehrveranstal-
tungen setzen die Volkshochschulen eine automatisierte
Datenverarbeitung ein. Die ausführliche Teilnehmer/in-
neninformation zu den Datenschutzbestimmungen findet 
sich im Programmheft und auf der Website der Volkshoch- 
schule unter www.berlin.de/vhs/service/datenschutz. Im
Falle einer Anmeldung vor Ort wird die Datenschutzer-
klärung persönlich in Schriftform ausgehändigt. Im Zuge 
einer Online-Anmeldung über www.vhsit.berlin.de erhält
jeder Kursteilnehmende automatisch mit der Buchung
eine Erklärung zum Datenschutz.

13. Sonderveranstaltungen Es gelten die Merkblätter der 
veranstaltenden Volkshochschulen.

Stand: 04.07.2023
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